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Formular 17/1: Vorblatt für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 62 WHG 

  

Zusammenstellung der Anlagen nach Wasserrecht (bitte Zutreffendes ankreuzen): 

Bezeichnung der Maßnahme:  
CPA Kassel - Änderungsgenehmigung 

Gebäude 

 

 

 

Sammelstelle Sammelstelle Lagerschrank             

Bezeichnung oder Anlagen-Nr.  

 

 

Lager Laugen Lager Säuren Betriebsmittel             

Anlagenart Lagern      

 Abfüllen      

 Umschlagen      

 Rohrleitung      

 HBV      

Gefährdungsstufe gem. § 6 VAwS A 

 

     

 B
2) 

 

     

 C
2) 

 

     

 D 

 

     

anzeigefrei gem. § 29 VAwS 
1)

       

anzeigebedürftig gem. § 41 Abs. 1 HWG 
2,4)

      

eignungsfeststellungspflichtig 
3)

       

Anlage im Schutzgebiet gem. § 2 Abs. 11 VAwS      

Anlage im Bereich oberirdischer Gewässer gem. § 7  
Abs. 3 VAwS      

Antrag auf Ausnahme nach § 16 Abs. 4 Satz 2 VAwS      

1) Anzeigefreie Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen werden vom Betreiber der Anlagen auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften überprüft.  
Eine Prüfung durch die Wasserbehörde in diesem Verfahren entfällt. 

2)  Bei anzeigebedürftigen Anlagen ist das Vorblatt für Anzeigen auszufüllen (s. Formulare 17/2). 
3)  Den Anträgen auf Eignungsfeststellung ist eine Bescheinigung über die erfolgreich durchgeführte fachtechnische Prüfung nach § 16 Abs. 4 VAwS beizufügen. 
4)  Bei bereits angezeigten bzw. eignungsfestgestellten Anlagen sind Datum und Az. auf einem besonderen Blatt anzugeben. 

 

Folgende Formulare sind ausgefüllt beigefügt: Formblatt 17/2  ja      nein; Anzahl der Anlagen 1 


